
Checkliste Corona (Schüler, Klassenlehrer, Sekretariat, Vorsteher/in) 
 

Situationen:  
 

Schüler/in hat Corona-verdächtige 
Symptome 

 sofort online den Corona-Check machen, falls der Check eine Empfehlung zum 
Schnelltest ergibt, direkt online zum Schnelltest anmelden 

 sofort Vorsteher benachrichtigen  
 bis zum Resultat des Schnelltests zu Hause bleiben  

Schüler/in wurde positiv getestet  an Anweisung Kantonsarzt halten 
 sofort Vorsteher benachrichtigen 
 Bestätigung des Kantonsarztes per Mail an Vorsteher schicken 

Schüler/in wurde negativ getestet  an Anweisung Kantonsarzt halten, falls erlaubt, direkt zurück in die Schule 
 sofort Vorsteher benachrichtigen 
 bei Quarantäne, Bestätigung des Kantonsarztes per Mail an Vorsteher schicken 

Schüler/in hatte engen Kontakt (weniger 
als 1,5 Meter Distanz, mehr als 15 Minuten 
lang) zu jemandem der Corona hat (positiv 
getestet) 

 Nach Hause gehen und dort bleiben 
 sofort Vorsteher benachrichtigen 
 Coronacheck, je nach Empfehlung dann den Coronatest machen, bis zum Resultat zu 

Hause bleiben. Anweisungen Kantonsarzt befolgen 
 bei Quarantäne, Bestätigung des Kantonsarztes per Mail an Vorsteher schicken 
 Ohne Symptome, ohne Testempfehlung und ohne Kontaktaufnahme durch den 

kantonsärztlichen Dienst, nach 48 Stunden wieder in den Unterricht zurückkehren 
 In jedem Fall den Vorsteher informiert halten 
 
NB: Die normalen Begegnungen in der Schule (z.B. im Klassenzimmer) zählen nicht zu den 
engen Kontakten, solange die Maske getragen wurde und die Regeln eingehalten wurden. 

Schüler/in lebt mit jemandem zusammen 
(Familie oder Wohngemeinschaft), der auf 
ein Testresultat wartet (und Symptome 
aufweist).  

 Nach Hause gehen und dort bleiben 
 Bei negativem Test sofort wieder in den Unterricht zurückkehren 
 sofort Vorsteher benachrichtigen 
 Falls verordnet, Quarantäne einhalten 
 Vorsteher auf dem Laufenden halten 

Schüler/in hatte engen Kontakt zu 
jemandem, der Corona-verdächtig ist 
(noch nicht getestet) 

 weiter zur Schule gehen (Maskenpflicht, Distanzierung usw.) 
 falls kontaktiert, Anweisungen des Kantonsarztes einhalten 
 bei Quarantäne, Bestätigung des Kantonsarztes per Mail an Vorsteher schicken 

Schüler/in lebt mit jemandem zusammen, 
der in präventiver Quarantäne ist (Familie 
oder Wohngemeinschaft) 

 Massnahmen des BAG zu Hause respektieren 
 weiter zur Schule gehen (Maskenpflicht, Distanzierung usw.) 

Ein Klassenkamerad/mehrere 
Klassenkameraden befinden sich in 
Quarantäne (auf Anordnung des 
Kantonsarztes) 

 ohne andere Anweisung des Kantonsarztes weiter in die Schule gehen 
(Maskenpflicht, Distanzierung usw.) 

 die angegebenen Kontaktpersonen werden direkt vom Kantonsarzt kontaktiert 
 sich nach den entsprechenden Weisungen richten 
 in jedem Fall bei Absenz sofort Vorsteher informieren 

Schüler/in kommt aus Risikogebiet zurück 
(Ausland) 

 Kantonales Meldeformular ausfüllen 
 Anweisung des Kantonsarztes einhalten 
 sofort Vorsteher benachrichtigen 
 bei Quarantäne, Bestätigung des Kantonsarztes per Mail an Vorsteher schicken 

 

Adressen und Links:  
 

Kontakte St. Michael Vorsteher:  https://www.csmfr.ch/www-de/Unsere-Schule/Schulleitung 
Corona-Check online https://www.fr.ch/de/gsd/news/covid-19-test-und-coronacheck 

Corona-Hotline (Staat Freiburg) Tel. 084 026 17 00 (von 09.00 bis 17.00 Uhr) 
https://www.fr.ch/de/gesundheit/covid-19/gesundheit 
Bitte prioritär Hausarzt kontaktieren!  

Bundesamt (BAG) https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html 
Reiserückkehr und Einreise in die Schweiz – 
Vorgehen im Kanton Freiburg  

https://www.fr.ch/de/gesundheit/covid-19/covid-19-reiserueckkehr-und-einreise-in-die-
schweiz-vorgehen-im-kanton-freiburg  
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